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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.02.1979

Norm

VerG 1951 §4 Abs2 lita

Rechtssatz

Die regelmäßig erzielbaren 4nanziellen Mittel, welche die Erreichung des Vereinszweckes gewährleisten sollen, müssen

nach § 4 Abs 2 lit a VerG 1951 mit Statut erschöpfend angeführt sein. Zu diesen Mitteln gehören auch Einkünfte aus

der Beteiligung des Vereins an einer Kapitalgesellschaft.
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